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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.11.1976

Norm

StPO §285e

Rechtssatz

Keine Prüfung, ob auch die weiters geltend gemachten Nichtigkeitsgründe vorliegen, wenn einer schon zur Aufhebung

in nichtöffentlicher Sitzung führt.
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